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Vorwort 

Ohne Fremdkapital findet kaum jemand das Auslangen. Die Zuordnung 
von Finanzierungsverbindlichkeiten zu einer Einkunftsquelle oder zur Privat-
sphäre (Einkommensverwendung) ist steuerrechtlich für die Abzugsfähigkeit 
der Finanzierungskosten von entscheidender Bedeutung. Von den Schwierig-
keiten dieser Zuordnung handelt die vorliegende Arbeit. 

Großen Dank schuldet der Autor seinem Lehrer Univ.-Prof. Dr. Werner 
Doralt. Für die Erledigung der Schreibarbeiten danke ich herzlichst Frau 
Christine Barta. 

In Liebe und Dankbarkeit meinen Eltern gewidmet. 

Reinhold Beiser 
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J. Einleitung 

Finanziert der Steuerpflichtige eine Einkunftsquelle mit Fremdmitteln, sind 
die Schuldzinsen Betriebsausgaben oder Werbungskosten. Finanziert der 
Steuerpflichtige hingegen die nichteinkunftserzielende Privatsphäre mit 
Fremdmitteln, sind die Schuldzinsen in der Regel nicht abzugsfähig (Aus-
nahme: Sonderausgaben! und außergewöhnliche Belastungen2 in bestimmten 
Fällen). 

Im folgenden geht es um die Frage, wann Finanzierungsverbindlichkeiten 
welcher Sphäre (einer Einkunftsquelle bzw welcher mehrerer Einkunftsquel-
len oder der nichteinkunftserzielenden Privatsphäre ) zuzuordnen sind. Die 
Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen der Steuerpflichtige die Eigen-
finanzierung einer Einkunftsquelle durch Fremdfinanzierung ersetzen kann, 
erweist sich als Brennpunkt des Problems. Die Rechtsprechung hat bisher 
nicht zu einer einheitlichen Linie gefunden und auch das Schrifttum bietet 
gegensätzliche Lösungen an. Tipke3 zählt die Frage zu den "ungeklärten Zwei-
felsfällen". 4 

1 zB § 18 Abs 1 Z 3 lit d öEStG 1988; § 10 e Abs 6 dEStG 1987 - dazu Stuhrmann, 
DStR 1987/Beilage zu Heft 14, S 2 f; Meyer, FR 1988, 65 (mit weiteren Literaturhinwei-
sen). 

2 Dazu BFH 18. 7. 1986, III R 178/80, BStBl1986 11 745; kritisch Hessisches FG 4. 
2.1987, IX 169/81, EFG 1987, 358 und Kanzler, FR 1987, 483 (mit zahlreichen Litera-
turhinweisen); vgl auch 474 BlgNR 13. GP, S 64 f - zu § 18 EStG 1972 (Regierungsvor-
lage): Schuldzinsen (und Tilgungsraten) sind in Notfällen (zB Fremdfinanzierung von 
Operationskosten) eine außergewöhnliche Belastung. 

3 Tipke, Steuerrechtll (Köln 1987), 260. 
4 Lechner (KarI), ÖStZ 1980, 255, spricht von einer "relativen Undurchschaubarkeit 

des Verhältnisses von Privatentnahmen und deshalb erforderlicher Fremdmittelauf-
nahme". 



11. Die geschichtliche Entwicklung 

Schuldzinsen waren in Österreich bis zum EStG 19721, in der Bundesrepu-
blik Deutschland bis zum Steueränderungsgesetz 19732 , auch dann abzugsfä-
hig, wenn die zugrundeliegenden Schulden nicht der Finanzierung einer Ein-
kunftsquelle dienten, sondern privat veranlaßt waren. Die Zuordnung von 
Finanzierungsverbindlichkeiten zu einer (bestimmten) Einkunftsquelle oder 
zur Privatsphäre war somit einkommensteuerrechtlich3 in der Regel4 nicht von 
entscheidender Bedeutung. 

1. Die Tradition der Abzugsfähigkeit privater Schuldzinsen 

Die Abzugsfähigkeit privater Schuldzinsen hatte eine lange Tradition: 
Schon das österreichische "Gesetz vom 25. October 1896, betreffend die direc-
ten Personalsteuern" (Personalsteuergesetz 1896)5 ließ private Schuldzinsen 
zum Abzug zu. § 160 des österreichischen Personalsteuergesetzes 1896 ord-
nete unter dem Titel "Abzüge" an: 

"Bei der Ermittlung des steuerpflichtigen Einkommens sind von den Einnahmen fol-
gende Ausgaben in Abzug zu bringen: 

1 BGBl1972/440, in Kraft getreten ab 1. 1. 1973 (§ 124 EStG 1972). 
2 Steueränderungsgesetz 1973, BGBl1973 1676 (BStB11973 I 545), mit Wirkung ab 

1. 1. 1974 (Art 1 Z 5 lit a leg cit). 
3 Gewerbesteuerrechtlich kürzen Schuldzinsen als Betriebsausgaben eines Gewerbe-

betriebes die Bemessungsgrundlage der Gewerbeertragsteuer; durch die Hinzurech-
nung von Zinsen aus Dauerschulden (dazu § 7 Z 1 öGewStG 1953, § 8 Nr 1 dGewStG 
1984) wird die Minderung der Bemessungsgrundlage teilweise (Freibeträge bzw Hinzu-
rechnung nur der Hälfte der Dauerschuldzinsen; Zinsen aus Nicht-Dauerschulden wer-
den nicht hinzugerechnet) abgefangen. Die Gewerbekapitalsteuer wird in Österreich 
seit 1986 nicht mehr erhoben (BGBI 1983/587); in der Bundesrepublik Deutschland 
werden Dauerschulden dem Einheitswert des gewerblichen Betriebs zur Hälfte hinzu-
gerechnet, soweit der abgezogene Betrag 50.000 Deutsche Mark übersteigt (§ 12 Abs 2 
Nr 1 dGewStG 1984). 

4 Ausnahmen: ZB bei beschränkter Steuerpflicht (keine Sonderausgaben bei 
beschränkter Steuerpflicht) oder bei der Zuordnung von Schulden und Schuldzinsen zu 
einem inländischen oder ausländischen Betrieb (einer inländischen oder ausländischen 
Betriebsstätte). Vgl zu letzterem VwGH 29. 9. 1961, 1753/60, VwSlg 25001F; ÖStZB 
1962,25 (Siehe III. A. 2.). 

5 Personalsteuergesetz vom 25. 10. 1896, RGBI 1896/220; wiederverlautbart im Jahr 
1934, BGBI 1934/141; siehe Gottlieb-Billroth 1 Egger, Personalsteuergesetz3 (Wien 
1934), 1 f sowie 525 f. 
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6. Zinsen von Geschäfts- und Privatschulden, sowie sonstige auf besonderen Rechts-
titeln beruhende, das Einkommen dauernd schmälernde Lasten; alle diese nur 
dann, wenn sie glaubwürdig nachgewiesen werden." 

Zinsen aus Geschäftsschulden wurden auf der ersten Seite des "Bekenntnis-
formulares"6 beim Geschäftseinkommen abgezogen, Zinsen aus Privatschul-
den auf der zweiten Seite unter Namhaftmachung der betreffenden Bezugs-
berech tigten. 7 

Das Preußische EStG vom 24. 6. 18918 erklärte Schuldzinsen in § 9 (Abs 1 
Nr 2) für abzugsfähig. Die Fassung von 1906 (Preußisches EStG vom 19. 6. 
1906)9 unter~chied in § 8 zwischen "Aufwendungen zur Erwerbung, Sicherung 
und Erhaltung des Ertrags (Werbungskosten)" einerseits (Abs I) und Aufwen-
dungen, die "von dem Gesamteinkommen in Abzug zu bringen" waren, ande-
rerseits (Abs 11). Von dem Gesamteinkommen waren unter anderem "die von 
dem Steuerpflichtigen zu zahlenden Schuldenzinsen" (§ 8 Abs 11 Nr 1) in 
Abzug zu bringen. 

Das EStG 192010 als erstes reichseinheitliches Einkommensteuergesetz 
Deutschlandsll sah die Abzugsfähigkeit privater Schuldzinsen in seinem § 13 
vor (§ 13 Nr 2). Das EStG 1925, 12 das EStG 193413 und sämtliche Folgegesetze 
in Österreich14 und Deutschlandis übernahmen die Abzugsfähigkeit privater 
Schuldzinsen. Erst das österreichische EStG 1972 bzw das deutsche Steuerän-
derungsgesetz 1973 brachten die prinzipielle16 Nichtabzugsfähigkeit privater 

6 § 202 Personalsteuergesetz 1896; dazu Freiberger, Handbuch der österreichischen 
directen Steuern (Wien 1899), 528 ff. 

7 Freiberger aaO (FN 6), 529; siehe auch Gottlieb-Billroth / Egger, Personalsteuer-
gesetz3 (Wien 1934), 546 ff. 

S Preußisches Einkommensteuergesetz vom 24. 6. 1891, Gesetzsammlung 1891, 
S 175. 

9 Preußisches Einkommensteuergesetz vom 19. 6. 1906, Gesetzsammlung 1906, 
S 241; vgl auch die Ausführungsanweisung vom 25.7. 1906, nachzulesen bei Fuisting / 
Strutz, EinkommensteuergesetzS (Berlin 1916), 1182 ff (insbesondere Art 24, aaO, 
1225 f - Nachweiserfordernisse beim Schuldzinsenabzug). 

10 Einkommensteuergesetz vom 29.3. 1920, RGBll920, S 359. 
11 Kreile / Söffing, DStZ 1977, 259; Söhn, StuW 1985, 397. 
12 Einkommensteuergesetz vom 10.8. 1925, RGBl1925 1 S 189, § 15 Abs 1 Z 3. 
\3 Einkommensteuergesetz vom 16. 10. 1934, RGBI 1934 1 S 1005 (RStBi 1934, 

S 1261), § 10 Abs 1 Nr 2. 
14 Zur Übernahme des deutschen Steuerrechts in Österreich im Jahr 1938 siehe Dor-

alt / Ruppe, Grundriß des österreichischen Steuerrechts 13, 6 f; zur Rechtslage nach 
1945 siehe Pucharski, Das Einkommensteuergesetz\ 87 ff (Anm 5 zu § 10 Abs 1 Z 1); 
zum EStG 1953 siehe Pucharski / Jiresch, Das Einkommensteuergesetz6, 215 ff (Anm 5 
zu § 10 Abs 1 Z 1); zum EStG 1967 siehe Jiresch / Fasching / Langer, Einkommen-
steuergesetz 1967, 410 ff (Anm 5 zu § 10 Abs 1 Z 1). 

15 Kreile / Söffing, DStZ 1977, 259; Heuer in Herrmann / Heuer / Raupachl9 , § 10 
EStG, Anm 3 (E 25 f; 155. Lieferung/November 1987). 

16 Zu den Ausnahmen siehe I. FN 1 und 2. 
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	Inhaltsverzeichnis
	I. Einleitung
	II. Die geschichtliche Entwicklung
	1. Die Tradition der Abzugsfähigkeit privater Schuldzinsen


